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ligion, der richtigen Weltanſchauung bis n die letzten Konſequenzen
erfüllen: von ſe fließt dann Qus ſeiner Hand, was wir ſo ſehr

wünſchen: echte, kerngeſunde, gute Un
Die allgemeine Literaturgeſchichte von Dir Macke und Norren⸗

berg ſagt ber den heiligen Klemens Hofbauer: „Von den Kar—
pathen bis den Vogeſen gab S IM Reiche der chönen Künſte
manchen, der Ii dem En Prieſter ſeinen väterlichen Freund,‚
Bekehrer und Seelenführer fand.“ Mag nun ſeine „feine katho⸗
liſche Naſe“ von Natur oder Im Augenblicke der Notwendigkeit als
beſonderes Gnadengeſchenk Gottes für ſeinen glühenden Seeleneifer
erhalten Aben auf jeden Fall konnte jeder zu ihm reden von ſeinen
Arbeiten und Intereſſen und and auch Verſtändnis dafür Es ware
n aſt unerklärlich, daß der Heilige die Künſtler ſo an ſich eſſelte
Leider herrſcht ielfach die Anſicht, tieferes Verſtändnis für Kunſ
mu von ſelbſt kommen. Der run. mag ſein, weil man ſelten
ber Kunſtverſtändnis leſen und hören kann oder eine metho  —
diſche Anleitung nde ber Neigung und Anlage hat hier jeder
von ott erhalten mit der angeborenen Liebe zur Schönheit,
auch nicht ImM gleichen aße 16E ſchlummernde Kraft muß bloß
geweckt und durch Uebung geſtärkt werden. Der Künſtler Uhr ein
viel intenſiveres inneres Leben, em geſteigertes eben Darum heiſcht
* auch geſteigerte Teilnahme von Ctte des Prieſters, der wie für
die Seelen der anderen o auch für die des Künſtlers ene Ver
antwortung räg Zielbewußtes, liebevolles aſſen der Pflicht
macht überall und auch hier die Schwierigkeiten allmählt geringer
und ſchließlich ganz verſchwinden; und herrlicher Lohn iſt unſer Anteil.

Paſtoral⸗Fragen und 2  2  Fülle
(Morphium⸗Verabreichung Sterbende.) Gewiſſens⸗

fall Matkus, ein junger Udent, der nach Abſolvierung der Gym⸗
naſialſtudien als Theologiekandidat Im Begriffe ſteht, ins Seminar
der Theologen einzutreten, wird zum Militärdienſt einberufen. Da

nicht gerade die kräftigſte Geſundheit hat, aber recht geſchickt iſt
und alles leicht uffaßt, wird zum Sanitätsdienſt kommandiert
und bald vom Militärarzt des betreffenden Spitals einem be
ſtändigen Begleiter und unmittelbaren Gehilfen genommen.

Auf Befehl und nach Anweiſung des Arztes muß oft den
Schwerverwundeten In ihren merzen O＋

um einſpritzen.
U Einſpritzungen, in auffallend ſtarken Doſen verordnet
der Arzt regelmäßig, wenn einen tödlich Verwundeten, eſſen
Leben nach allen Anzeichen nicht mehr retten iſt, Iun Agonie
trifft Markus vollzieht jedesmal nach Anordnung des Arztes
den Beſehl und bemerkt, daß nach ſolchen Einſpritzungen die
Sterbenden jedesmal un wenigen Minuten völlig ruhig werden, N
tiefe Bewußtloſigkeit verfallen und aus derſelben nicht mehr erwachen.
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Die Sache kommt ihm bedenklich vor; EL wagt aber be
greiflicherweiſe ſeinen militäriſchen Vorgeſetzten nicht Aufklärung
zu fragen, noch ſich der Ausführung ſolcher Befehle widerſetzen.Zufällig OImm ihm eine El  ift mit einem Aufſatz ber 57

Utha⸗-Nasia“ In die Hände Als ETL dieſen geleſen hat, zweifelt PU& nichtmehr, daß ſein militäriſcher Vorgeſetzter tatſã den ſterbendenSchwerverwundeten durch ein tödlich wirkendes Quantum orphiumdie Qualen der gonie abkürzen will Markus iſt nun mn großerGewiſſensnot. Aus u vor den Folgen einer militäriſchen In⸗ſubordination vollzieht ETL noch einigemal die anbefohlenen inſprit⸗
zungen, eilt aber bei der erſten Gelegenheit 3u ſeinem Beichtvater
um Rat und Namentlich TU. ihn auch der Gedanke nieder,
EL ſei durch ſein Verfahren der Irregularität verfallen und ſomit
vom Prieſtertum, dem Ziele ſeiner heißeſten Wünſche ausgeſchloſſenWas iſt dem Markus ſowohl bezüglich der Sündhaftigkeit ſeinesVerhaltens, als auch bezüglich der Irregularität und ihrer Folgen
zu ſagen?

Löſung. Bevor eine endgültige Antwort gegeben werden
kann, iſt CS nötig, ſich die Grundſätze über die Erlaubtheit der
Mitwirkung zu einer fremden Handlung vor Augen führen,
wenn dieſe unerlaubt ſein 0  E ein Urteil fällen ber die
hier in Frage ſtehende Haupthandlung.

Da gilt nun als Hauptgrundſatz: Zu einer ſündhaften Hand⸗lung eines andern darf ich nie formell mitwirken; bloß materiell
darf ich eS aus verhältnismäßig wichtigen Gründen tun, dann

0 leichter, 16 eringer das Uebel iſt, welches Aus der fremdenSünde erfolgen mag und 1e unabwendbarer das Uebel iſt, auch
wenn ich die Mitwirkung verſagte.

Im vorliegenden Falle handelt ſich nun die Ausführungeines Auftrages, eines Lſe Geht der Befehl auf Un⸗
erlaubtes, dann iſt ES immer ein formeller Vollzug einer ſündhaftenandlung; (S kann nie eine bloß materielle Mitwirkung ein, ſondern
iſt Qus ſich eine formelle Mitwirkung: zu einer bloß materiellen
Sünde kann ſie nUl, wie auch andere, durch Unkenntnis der ünd
haftigkeit werden. Wird die Sündhaftigkeit des Befohlenen deutlichund er erkannt, dann iſt die Ausführung durchaus unerlaubt.
Dann kann ES nuLr heißen: „Man muß ott mehr gehorchen als
den Menſchen. Mag von dieſen noch ſo hohe Strafe verhängtwerden, ES bleibt das Wort Chriſti aufrecht: „Fürchtet nicht die
jenigen, welche den Leib öten, die Seele aber nicht töten können,
ſondern vielmehr denjenigen, welcher Leib nd Seele dem Verderben
mn der Hölle anheimgeben kann (Mt 10, 2

Doch Zweifeln oder auch Vermuten iſt noch kein ſicheres und
klares Erkennen. her drängt ſich die Frage auf, wer und wie⸗
weit kann jemand bei mutmaßlicher Unerlaubtheit den Auftragvollführen

52*
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Vꝗ

eder Befehl ſetzt ein Unterwürfigkeitsverhältnis voraus ſt
dieſes Unterwürfigkeitsverhältnis ein pfli  mäßig ſchon beſtehendes,
0 bleibt die Befugnis oder auch die Pflicht zu gehorchen ſolange
beſtehen, als der Zweifel beſteht oder nicht gehoben werden kann.
ſt * von vornherein klar, daß eine ſichere Erkenntnis überhaupt
nicht möglich oder nicht raſch möglich iſt, ſo iſt eine weitere
Unterſuchung keine Pflicht und auch ſchwere Vermutung der ob⸗
jektiven Unerlaubtheit des Befohlenen ſind kein Grund zur O
ſamsverweigerung. So beſonders bezüglich der Wehrpflicht im Falle
eines Krieges, wie durchwegs von der geſamten Theologie gelehrt
wird. Es iſt dies aber nicht bloß vom Uunmittelbaren Waffendienſt
3 verſtehen, ſondern von allen Leiſtungen, we  E In den verſchiedenen
Zweigen des Militärdienſtes, auch Im Sanitätsdienſte vorkommen
können

Anders geſtaltet ſich die Sache, das Unterwürfigkeits—
verhältnis em vollkommen freiwilliges iſt und 3 jederzeit vom Be
treffenden abhängt, dasſelbe 3u öſen 2  1 dann der etW erteilte
Auftrag darnach angetan, ein begründete Bedenken gegen die Er⸗
laubtheit des Auftrages wachzurufen, ˙ muß dieſes Bedenken
vorher durch vernünftige Gründe weggeräumt, oder der ehorſam
verweigert und das Unterwürfigkeitsverhältnis gelöſt werden.

II Hiernach iſt näher einzugehen auf die moraliſche Beurteilung
des Morphiumgebrauches. Bekannt iſt, daß die allmählich geſteigerte
Doſis des Morphiums, die ein Kranker mei eigenmächtig hinter
dem Rücken des Arztes ſich anzueignen weiß, 3u förmlich ver
heerenden Wirkungen Im menſchlichen Organismus Uhr Doch
dieſe Wirkungen des Morphiums kann S ſich hier nicht handeln.
Der Körper des Betreffenden iſt ſchon ſo zerſtört, daß eine weitere
Zerſtörung, welche allmählich aus ſich eine Verheerung anzurichten
imſtande wäre, tatſächlich eine nennenswerte Zerſtörungsarbeit nicht
mehr zu leiſten vermag und daß, mit oder ohne Morphium, der
Leidende ſchon aus ſich nach einigen Stunden eine Beute des
ſein wird Allein ins Auge faſſen wäre der Fall, die
verabreichende Doſis durch die einmalige oder durch die m kurzen
Zwiſchenräumen mehrmals gereichte b1 die Tötung des Betreffen⸗
den bezweckte oder doch zur vorhergeſehenen und gewollten Folge
hätte. Denn irgend einen Menſchen ten, S ſei denn einen
gerechten Angreifer zur Verteidigung oder einen todeswürdigen Ver—
brecher auf öffentliche Autorität hin zur Strafe, iſt E ern großes
Verbrechen vor Gott, auch wenn C8 ſich dabei nUuL die Lebens—
verkürzung von ern paar Minuten oder Sekunden handeln Der
Beſchleunigung des Todes gleichwertig iſt es, den Zuſtand des
Schwerverwundeten herbeiführen, In welchem derſelbe des Vernunft⸗
gebrauches auernd eraubt bleibt und vorausſichtlich Iin dieſem Zu
ſtande der Bewußtloſigkeit ſein Leben beſchließen muß Das CEi
den Sterbenden jetzt ſchon moraliſch dem ode weihen und in die
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Unmöglichkeit Uter und verdienſtlicher kte verſetzen, kann nur Als
ern Unrecht ott und den betreffenden Menſchen bezeichnetwerden.

Es kommt die Frage, welches Quantum iſt erforderlich,die oben bezeichnete Folge erreichen? Da kann mlun ein Quantum
gegeben werden, welches auch der Laie, der nuL enn wenig Erfahrungun den Wirkungen des Morphiums hat, als einfach todbringend CEL
kennt. Dieſes alſo reichen, falls * vom Arzte efohlen würde,müßte jeder verweigern. Doch wird ein ſo Quantum wohlnur von ſolchen Aerzten vorgeſchrieben, die auch anderweitig kein
Geheimnis daraus machen, daß ſie darauf ausgehen, ſchmerzlichLeidenden, welche hoffnungslos daliegen, möglichſt bald ſchmerzlos den
Garaus zu machen. Einem ſolchen Arzte würde am beſten Im voraus
erklärt, daß man mn derartigen verbrecheriſchen Fällen ihm daraufhinzielende Dienſtleiſtungen nicht leiſten würde, noch könne. Der ver
brecheriſche Charakter wird in ſolchen Fällen ſo größer, wenn
dem Sterbenden dadurch die Gelegenheit abgeſchnitten wird, etwa
ſich noch mit ott verſöhnen und nach einem Leben voll Sünde
ſich noch aufrichtig vor dem letzten Augenblicke dem wahren Glauben
und der Gottesliebe zuzuwenden. Selbſt demjenigen, der Im Stande
der Gnade ich befindet, wird durch die vorzeitige Beraubung des
Vernunftgebrauches, ohne Ausſicht denſelben vor dem ode wieder
zu erlangen, ein unwiederbringlicher großer Seelenſchaden zugefügt:wird doch der Fähigkeit beraubt, noch eichlich innere Tugend⸗akte erwecken, wozu ihn die Nähe des Todes drängt und
durch ETL ſich unſchätzbare Mehrung der Verdienſte für die EwigkeitIn leichter Weiſe erwerben könnte.

Erreicht aber das Quantum Morphium, welches der Arztordnet, dieſe geſchilderte Höhe nicht, dann iſt eS für einen Laien
ehr chwer, das allenfalls zuläſſige Maß 3u beſtimmen. Hängtdieſes doch von E vielen Umſtänden der verſchiedenen Perſönlichkeitenund ihrer augenblicklichen Lage ab, daß nur ein geübter ärztlicherBlick alle dieſe genügen In Rechnung wird ſtellen können. Eine
kräftige, ſtarke Körperkonſtitution kann eine größere Y vertragen⁴als eine0 Eine größere Voſt bleibt eher unſchädlich, wenn ſieauf mehrmalige, urz nacheinander folgende Einſpritzungen erteilt,als enn ſie auf einmal angewende wird Ein chon OrphiumGewöhnter oder gar Morphiumſüchtiger erträgt ohne augenblicklicheerhebliche Schädigung bedeutend mehr als jemand, der noch in keiner
Weiſe an OrpPhium gewöhnt iſt

S0 bezeichnet die Paſtoralmedizin Capellmann⸗Bergmann!:⸗,S 70, als Maximalgabe für einen Tag, nicht für emne einmaligeVerabreichung, —001 Gramm und doch konſtatiert der Autor, daß „die
Morphiumſüchtigen aber bald ſteigen auf bis 0 10 bis auf1•0 Gramm und ſe bis Gramm PTO die“ Wenn daherdere ärztliche Autoritäten für eine einmalige Verabreichung als durch



806

Jus ungefährlich N eine Doſis von 0˙01 Gramm erklären, Oſen
von oder für gefährlich und Uunter Umſtänden für tödlich,
von 1 einfach für tödlich halten, ſo kann dieſe Angabe nicht für
alle Fälle ihre Geltung haben. Die Morphiumſüchtigen, welche eS
bi 5 zwei oder drei Gramm täglichen Verbrauches gebracht haben,
ſchädigen allerdings tief ihre Geſundheit und ſündigen vor Gott;
allein die einmalige Anwendung des entſprechenden Maßes ihres
Tagesquantums hat er nicht tödlich auf ſie gewirkt.

III Erſt nach dieſen Erörterungen kann verſucht werden, die
praktiſche Löſung des Gewiſſensfalles des Markus 3 geben. Der
jenige, der die volle Verantwortung für die einem Kranken 3u E
bende ſt rägt, darf nicht bis der Höhe gehen, welche 1e
unter Berückſichtigung der augenblicklichen Verhältniſſe nach ver
nünftigem Urteil todbringende Wirkungen hervorzubringen imſtande
iſt Wer aber einem Arzt Unterſte iſt und gehorchen gezwungen
wird, iſt nur verantwortlich für eine Doſis, von der er weiß,
daß ſie nach den vorliegenden Umſtänden das dem Arzt zuſtehende
Quantum überſchreitet. So iſt aber die Lage des arkus

Daß alſo dem Markus die ſ*1 zu QL ſcheint 10 daß ſie
unzweifelhaft größer iſt, als ſie für die Regel von ärztlichen utbö
ritäten zugeſtanden wird, braucht ihn noch nicht zur Verweigerung
des ehorſam 3u treiben, falls 0⁷ ſich ſagen muß, CS önnen Ver—
hältniſſe vorliegen, we der Arzt rkennt und die ihn berechtigen,
das gewöhnliche Quantum zu ſteigern. carkus hat nicht das Recht,
auf ſein Urteil hin den Arzt eines ſo chweren Mißbrauches der
Medikamente beſchuldigen ohne beweiſende Gründe. Liegen aber
olche beweiſende Gründe or, dann allerdings ſündigt auch Markus
durch Ausführung des ihm gewordenen eſe

Solange arkus Mn Verwirrung und weifel war, wird 0

auch ſubjektiv wohl von chwerer Sünde freizuſprechen ſein Das iſt
auch 3u beachten bei der Frage über die etwa zugezogene Ir⸗
regularität. Hat wirklich ein Verwundeter durch ſchwere Verſchuldung
einen beſ

eunigten Tod gefunden, ſo iſt Markus irregulär geworden,
alls CT vor der Tat das Verbot der Kirche und die verhängte
Strafe gewußt hat 0 keine ſubjektive Verſchuldung da, oder iſt
die chwere u zweifelhaft, dann iſt auf Nichtvorhandenſein der
Irregularität 3u erkennen. Wohl wird die irregularitas EX 30—
mieidio als die einzige bezeichnet, welche auch IN 11 ein⸗
rete Allein dieſer Zweifelfall iſt ein beſtimmter, nämlich
der erfolgte Tod feſtſteht und auch di threr atul nach todbringende
Handlung, ein Zweifel aber arüber errſcht, weſſen Handlung von
den mehreren Handelnden n Wirklichkeit die todbringende Wirkung
gehabt hat Dazu iſt dies nuLr eine beſchränkte Irregularität, welche
nuLr Kleriker trifft, nicht o  L, welche noch nicht Kleriker ſind ies
allein genügt ſchon den Markus von dieſer Irregularität im
Zweifelfalle auszuſchließen. Alph 11 344
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Allerdings iſt * aſt zur Gewohnheit geworden, in olchenFällen die Abſolution a Irregularitate X elicto 20 Cautelam
3u erbitten und 3u erteilen, beſonders da bei der Irregularitashomicidio leicht außer der Irregularität E elicto diejenige de-
GCtU bhonae famae eintreten kann und dieſe tatſä auch bei
vorausgehender Unkenntnis eintritt.

Aber elbſt 8 er feſtſtehen ſollte daß Irregularitäteingetreten ſei, ˙ Are der Weg um Prieſtertum noch nicht un
widerruflich erſperrt. IB, 6 bedarf dann der Dispens oder der
Losſprechung durch kompetente Autorität; aber ur Uun-⸗
freiwillige Teilnahme an Kriegsdienſten bedingte oder veranlaßte Ir⸗
regularität wird auf dem Gnadenwege leicht gehoben, wenn un-
zweifelhafte Zeugniſſe guter moraliſcher und wiſſenſchaftlicher Be
fähigung des Kandidaten beigebracht werden.

Valkenburg an Aug m  u
II In ſchwieriger Reſtitutionsfall Ehebruch.)Der Hauptmann X., ſchwer verwundet und ſterbenskrank, beichtet Im

Lazarett, 6 habe rüher Ehebruch begangen mit der Frau eines reichenMannes, und Qus dieſem Ehebruch ſei i jetzt ſechsjähriges ind
entſtanden, das als legitim anerkannt worden nd infolge⸗deſſen auch erbberechtigt ſei mit zwei anderen Halbgeſe

wiſtern Aufdie näheren Erkundigungen des Beichtvaters hin erklärt der Schwer  2  2kranke, C5 könne kein vernünftiger Zweifel beſtehen, daß das be⸗
treffende Kind wirklich Im Ehebruch und nicht von dem legitimenVater Tzeugt ſei Daraufhin legt der Beichtvater dem Beichtkindedie Verpflichtung auf, (8 müſſe ſowohl den betrogenen Ehegatten,Wwie auch die geſchädigten legitimen Kinder letztere mn ezug auf
ihr geſchmälertes Erbteil chadlos halten. Ach möglichſt genauerAbſchätzung ird der angerichtete Schaden auf Mark eſt
gelegt, und da der dem Tode nahe Hauptmann bn keine Gelegen—heit hat, die notwendige Reſtitution auszuführen, bittet ETL den Beicht⸗
vater, 8 für ihn 3u tun Uunter Wahrung des Beichtgeheimniſſes.Nachdem der Beichtvater die Summe von Mark erhaltenhat, ſtirbt der Verwundete Bei näherer Erkundigung nach dem Im
ebru erzeugten Kinde erfährt Eu, daß dasſelbe gerade vor acht
Tagen der Diphtherie geſtorben ſei Nun iſt Rat euer,
denn 0 weiß nicht, vas e mit den Mark machen ſoll

Die QAus Ehebruch erwachſende Reſtitutionspflicht wird nichtN gleicher Weiſe von den Theologen erklärt. Heute iſt aber
darin einig, daß aus dem Ehebruch als ſolchen noch keine Reſtitutions⸗
Pflicht en  eht. Der betrogene Ehegatte kann zwar Genugtuungfordern für die ihm zugefügte chmach und für ſein verletztes Recht;ihm aber kein materieller Schaden erwachſen iſt, ſo kann EL
auch keinen materiellen adenerſatz verlangen. Ob der geſcheheneebru 75  olgen hat Vte man 3u agen pflegt ob Qus


